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Protokollauszug Gemeinderat vom 14. November 2023

2023/181. Entlassung der Linde Nr. 620 aus dem Inventar der kommunalen Natur- und Land-
schaftsschutzobjekte - Ersatzpflanzung.

Ausgangslage

Die Linde im Schür auf dem Grundstück Kat.-Nr. 3559 ist aufgrund ihres ausserordentlichen Wer-
tes (mächtiger tiefbelasteter Baum mit grossem Stammumfang und grosser Krone) unter der Ob-
jektnummer 620 im Inventar der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte geführt {In-
ventar von 1 989, Revision 2023) und der kommunalen Verordnung über den Natur- und
Landschaftsschutz unterstellt.

Nach einem ausserordentlichen Sturmereignis war die Linde irreversibel geschädigt. In der Folge
wurde sie durch den Eigentümer ohne vorgängige Absprache mit der Gemeinde gefällt.

Gemäss Schutzverordnung müssen Einzelbäume möglichst lange erhalten werden. Müssen ge-
schützte Bäume vorzeitig gefällt werden, sind sie durch c€entsprechende Arten zu ersetzen» ( Art.
5c, Pflege und Unterhalt) .

Mit Schreiben vom 24. August 2023 forderte daher die FachsteIËe Naturschutz den Eigentümer
auf, bis 30. September 2023 mit der Fachstelle Naturschutz eine geeignete Ersatzpflanzung zu
bestimmen.

Demnach soll als Ersatzpflanzung der neben der gefällten Linde stehende Nussbaum unter
Schutz gestellt werden. Da der Nussbaum jedoch nicht mehr sehr vital ist, soll zusätzlich ein klei-
ner aus dem Wald stammender Baum (z.B. Eiche) daneben gepflanzt werden, Ziel ist es, dass die
Neubepflanzung in ca. 10 Jahren bereits eine gewisse Grösse hat und dann den Nussbaum er-
setzen kann.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die bereits erfolgte Fällung der unter Schutz stehenden Linde auf dem Grundstück Kat.-Nr.
3559 wird zur Kenntnis genommen.

2. Der nebenan stehende Nussbaum ersetzt die unter Schutz gestandene Linde. Der Nussbaum
wird daher im Verzeichnis der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte unter der
Objekt Nr. 620 nachgeführt. Mit dem Vollzug wird die Abteilung Bau und Umwelt beauftragt.

3. Zusätzlich wird der Eigentümer des Grundstücks Kat.-Nr. 3559 verpflichtet, neben den Nuss-
baum einen aus dem Wald stammenden Baum (z.B. Eiche) zu pflanzen, welche später als Er-
satzpflanzung für den Nussbaum fungieren kann.

4. Die Neupflanzung hat in Absprache mit dem Naturschutzbeauftragten zu erfolgen.

5. Die Neupflanzung ist der Abteilung Bau und Umwelt nach Abschluss der Arbeiten zu melden.

LDie Perle am Pfäffikersee
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